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1. W ICHTIGE INFORMATIONEN  ZUM NEUEN NENNSYSTEM  2026  

1.1. Allge meine Informationen  
 

- Im Generalreglement ist unter Ziffer 4.3 der neue Prozess der Nennungen, welcher 
ab Ende Januar 2026 eingeführt wird, festgehalten.  
 

- Für alle Disziplinen erfolgt dann ein Wechsel vom «System des Nennschlusses mit 
einer Nachnennphase» auf ein «System mit einer Nennphase».  
 

- In den Ausschreibungen muss der Zeitpunkt der Eröffnung der Nennphase zwingend 
angegeben werden. Die dafür vorgesehene Uhrzeit ist 21.00 Uhr, der Tag ist durch 
den Veranstalter frei wählbar.  

 

- Der Veranstalter kann die Anzahl der möglichen Teilnehmenden pro Prüfung beim 
Erstellen der Ausschreibung festlegen und während der Nennphase anpassen, 
jedoch nicht kleiner als die bereits Gemeldeten.  
 

- Der Veranstalter kann neu auch die Anzahl der Hors Concours Starts beim Erstellen 
der Ausschreibung festlegen  und während der Nennphase anpassen. Wenn die 
maximale Anzahl der regulären Startplätze erreicht ist, schliesst die Prüfung wie 
bisher und es können auch keine Hors Concours Plätze mehr gemeldet werden.  

- Der Veranstalter kann,  während der Nennphase die Anzahl der erlaubten Pferde 
pro Teilnehmende:n erhöhen, ausser dies ist  in den  Reglementen der Disziplinen 
anders  geregelt.  

- Die für eine Prüfung gemeldeten Konkurrent:innen  sowie solche, die für eine Prüfung 
melden möchten, die möglichen Startplätze aber bereits vergeben sind, können sich 
für ein Benachrichtigungssystem registrieren und werden dann automatisch 
informiert (Benachrichtigung im Benutzerkonto my.swiss - equestrian .ch und per E -
Mail), wenn der Veranstalter die Anzahl der Startenden oder der erlaubten Pferde 
anpasst oder wenn durch Abmeldungen Startplätze frei werden.  

- Weil es nur noch eine  Nennphase gibt, können allfällige 
Teilnahmebeschränkungen , die festgelegt werden, nicht mehr aufgehoben 
werden.  

- Für Veranstalter ist es m it diesem System nun möglich, die Grösse der Prüfungen 
resp. der Veranstaltung besser zu planen, weshalb beispielsweise eine Kilometer -
Beschränkung –  die immer wieder Konkurrentinnen und Konkurrenten aus ähnlichen 
(Rand - )Regionen benachteiligt hat –  nicht mehr nötig ist. 

- Der Zuschlag von mindestens CHF 5 für die Nachnennphase kann nicht mehr 
erhoben werden.  

- Es gibt keine provisorischen Nennungen mehr.  

- Die Regelungen betr effend  Konkurrent:innen - , Pferde -  und Paarwechsel bleiben 
wie bis anhin und können bis um 16 Uhr des Vortages der entsprechenden Prüfung 
durch den oder die Meldenden direkt im System vorgenommen werden.  

- Die Veranstalter erhalten 3 Wochen vor ihrem Turnier eine pauschale Vorab -
Auszahlung von 80% des bis zu diesem Zeitpunkt  eingegangenen Nenngeldes, um 
laufende Kosten an der Veranstaltung decken zu können.  
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- Veranstalterplätze müssen neu nicht mehr im Online - Ausschreibungssystem  OAS 
reserviert werden, sondern können ab Ende Januar direkt in der 
Veranstaltersoftware Rosson bezogen und verwendet werden.  

 

1.2. Spezifische Regelungen für Ausschreibung en  von Veranstaltungen der Disziplin 
Springen  

- Die Nennphase  einer  Springveranstaltung darf frühestens 5 Wochen vor Beginn 
der Veranstaltung eröffnet werden.  

- In Zukunft wird festgelegt, dass ein Pferd auch nur eine Prüfung pro Tag starten 
darf.  Es ist nicht mehr erlaubt, vorzuschreiben, dass Pferde für mehrere Prüfungen 
gemeldet werden müssen.  

- Die Anzahl Pferde pro Reiter:in ist nicht mehr beschränkt.  Allerdings schlägt das 
System den Veranstaltern eine Begrenzung von zwei Pferden pro Reiter:in und 
Prüfung vor. Diese Zahl kann vom Veranstalter zu Beginn und/oder während der 
Nennphase angepasst werden. Die unbeschränkte Anzahl Pferde pro Reiter:in galt 
b isher schon in Jungpferdeprüfungen.  

 

1.3. Spezifische Regelungen für Ausschreibung en  von Veranstaltungen der Disziplin 
Dressur  

- Die Anzahl Pferde pro Reiter:in ist weiterhin auf 2 beschränkt, ausser w ie bisher in 
Jungpferdeprüfungen.  

- Die maximalen Startplätze in einer Prüfung müssen zwingend mit dem Technischen 
Delegierten abgesprochen werden . 

 

1.4. Spezifische Regelungen für  Ausschreibungen von Veranstaltungen der Disziplin 
Fahren  

- Die Anzahl Gespanne pro Fahrer ist weiterhin auf 2 beschränkt , ausser wie bisher in 
Jungpferdeprüfungen . 
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2. ANLEITUNG AUSSCHREIBUNGEN  

 

2.1. Start der Nennphase  –  Status « Zur Voranzeige»  

Zu Beginn muss d as Feld «Start der Nennphase» ausgefüllt und abgespeichert werden. 
Anschliessend wechselt die Ausschreibung in den Status «In Ausschreibung».  
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2.2. Start der Ausschreibung  –  «In Ausschreibung»  

Unter «Ausschreibung starten » kann die Ausschreibung wie bisher neu erfasst oder eine 
vergangene Ausschreibung kann kopiert werden.  

 

 

 
 

 

2.3. Bearbeitung der Ausschreibung  

Unter Online - Ausschreibung kann die Ausschreibung bearbeitet werden.   

Unter «Vorschau » kann die Ausschreibung jeweils überprüft werden.  

Die «Kopfdaten » bieten wie bisher die 3 Varianten für die Nutzung der Logos an  (7 Logos  
über dem Titel , 1 Banner  über dem Titel  oder 2 Logos links und rechts  vom Titel ). 
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Unter «Personen » können,  wie bisher die an der Veranstaltung beteiligten Personen 
hinzugefügt werden.  

 

 
 

 

 
 

 

Unter «Prüfungen » können die einzelnen Prüfungen bearbeitet werden . Der obere Teil ist 
allgemein und gilt für alle Disziplinen. I n diesem  allgemeinen Teil m uss neu die vom 
Veranstalter gewünschte maximale Anzahl Nennungen  pro Prüfung  angegeben werden.  
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Ausschreibung Prüfung Springen  

Unter dem disziplinspezifischen Teil gibt es für Springprüfungen 2 neue Funktionen , d ie 
«Maximale  Anzahl Pferde pro Reiter » und die «Maximale Anzahl HC».   

Als Basis sind 2 Pferde pro Reiter im Ausschreibungssystem hinterlegt, können aber vom 
Veranstalter angepasst werden.  

Die Anzahl HC Starts kann wie folgt bearbeitet werden, die Eingabe von 0 bedeutet  keine 
HC - Starts sind möglich, bei Eingabe einer höheren Anzahl werden dementsprechend HC -
Plätze  aufgeschaltet und wenn das Feld leer bleibt, sind unbegrenzt HC - Starts erlaubt . 
Wenn die maximale Anzahl der regulären Startplätze erreicht ist, schliesst die Prüfung wie 
bisher und es können auch keine Hors Concours Plätze mehr gemeldet werden.  

 

 

 
 

 

Bei Dressur -  und Eventingprüfungen k ann  die maximale Anzahl Reiter pro Prüfung auch 
angepasst werden . In der Disziplin Dressur soll nach  Dressurreglement die maximale Anzahl 
Pferde pro Reiter aber weiterhin auf 2 Pferde beschränkt werden, ausser in 
Jungpferdeprüfungen.  In Eventingprüfungen kann die Anzahl erhöht werden.  

Bei Fahrprüfungen soll die maximale Anzahl Gespanne pro Fahrer weiterhin auf 2 
beschränkt sein, ausser in Jungpferdeprüfungen.  

In den Disziplinen Voltige und Endurance ist es aus disziplinspezifischen Gründen nicht 
möglich die maximale Anzahl Pferde anzupassen.  
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Ansicht der Prüfungsausschreibung der diversen Disziplinen:  

 

Ausschreibung Prüfung Dressur  und Para Dressur  

 
 

 

Ausschreibung Prüfung Eventing  

 
 

 

Ausschreibung Prüfung Fahren  
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Ausschreibung Prüfung Voltige  

 
 

 

Aussch reibung Prüfung Endurance  

 
 

 

Unter  «Fussdaten»  können weiterhin zusätzliche Informationen auf der Ausschreibung 
veröffentlicht werden.  Es gibt wie bisher  allgemeine von Swiss Equestrian vorgegebene 
Fussdaten  (1- 3), die vom Veranstalter nicht entfernt werden können.  Die Fussdaten zur 
ehemaligen Nachnennphase entfallen.  
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Die Funktionen «Veranstaltungsdaten» , «Konto/Infos», «Geolokalisierung» und 
«Stallungen» stehen wie bisher zur Verfügung.  

 

Geolokalisierung  

 
 

 

Stallungen  

 
 

 

Nach abgeschlossener Bearbeitung der Ausschreibung  kann diese unter den 
«Veranstaltungsdaten» an Swiss Equestrian zur Kontrolle freigegeben werden.  
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3. FAQ  –  HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN  

 

3.1. Für welche Disziplinen gilt die neue Nennphase?  

Das System mit einer Phase gilt für alle Disziplinen, die das Online Ausschreibungssystem  
OAS von Swiss Equestrian verwenden. Die Nennphase gilt für die Disziplinen Sp ringen, 
Dressur, Para Dressur, Eventing, Fahren, Voltige und Endurance.  

 

3.2. Um welche Zeit startet die Nennphase?  

Die Nennphase startet am vom Veranstalter gew ählten Tag um 21 :00 Uhr. In der Disziplin 
Springen darf die Nennphase aber nicht früher als 5 Wochen vor der Veranstaltung starten.  

 

3.3. Kann noch provisorisch gemeldet werden?  

Nein, es kann nicht mehr provisorisch ge meldet werden, eine Nennung ist immer definitiv 
und muss direkt bezahlt werden.  

 

3.4.  Können die Startplätze während der Nennphase bewirtschaftet werden?  

Ja, die Anzahl Startplätze k ann  während der Nennphase angepasst werden,  jedoch nicht 
kleiner als die bereits Gemeldeten.  

 

3.5. Können die regulären Startplätze und die HC - Startplätze  separat 
bewirtschaftet werden?  

Ja, in der Disziplin Springen können die regulären Startplätze und die HC - Startplätze  
separat angegeben werden.  

 

3.6. Werden die Anzahl Pferde pro Reiter oder Gespanne pro Fahrer in einer Prüfung 
vom System auf Korrektheit geprüft?  

Nein, die Prüfung der Anzahl Pferde oder Gespanne ist wie bisher vom Veranstalter zu 
prüfen. Bei überzähligen Nennungen pro Reiter oder Fahrer  kann der Veranstalter diese 
Nennungen als Falschmeldung zurückweisen.  

 

3.7. Kann eine Erhöhung des Nenngeldes erhoben werden?  

Nein, da es keine Nachnennphase mehr gibt, kann das Nenngeld nicht nachträglich erhöht 
werden.  Es gilt das bei Eröffnung der Nennphase fixierte Nenngeld.  

 

3.8. Bis wann können Pferde - , Reiter -  und Paarwechsel vorgenommen werden?  

Wechsel können wie bisher bis am Vortag der Prüfung um 16:00 Uhr gemacht werden.  

 

3.9. Können Teilnahmebeschränkungen zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgehoben 
werden ? 

Nein, da es keine Nachnennphase mehr gibt, können Teilnahmebeschränkungen zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr aufgehoben werden.  Teilnahmebeschränkungen gelten 
somit für die ganze Nennphase.  In den meisten Fällen sollten Teilnahmebeschränkungen 
nicht mehr nötig sein, da die Anzahl gewünschter Teilnehmer durch den Veranstalter 
kontrolliert werden kann.  

 

 



  12 / 12 

3.10. Wird der Veranstalter weiterhin eine Zwischenabrechnung und eine 
Schlussabrechnung erhalten?  

Nein, der Veranstalter wird mit dem neuen System der Nennphase  nur noch eine 
Schlussabrechnung nach dem Turnier erhalten. 3 Wochen vor dem  Turnier erhalten  die 
Veranstalter eine Vorab - Auszahlung von 80% des bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Nenngeldes,  um laufende Kosten der Veranstaltung decken zu können.  

 

3.11. Wie können Veranstalterplätze bezogen werden?  

Ab Ende Januar wird es nicht mehr notwendig sein Veranstalterplätze im Voraus im Online 
Ausschreibungssystem OAS zu reservieren, sondern diese können direkt bei Bedarf in der 
Veranstaltersoftware Rosson genutzt werden.  

 

 
 




